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Presse- und Redaktionsauftrag 
 

Der 
Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt 

beauftragt hiermit 

Frau Melanie Schulz, 
Mitglied des Landesfachverbandes, 

mit Wirkung ab 01.01.2026 mit der ehrenamtlichen journalistisch-redaktionellen 
Tätigkeit für den Verband. 

 

§ 1 Gegenstand der Beauftragung 

Die Beauftragte ist berechtigt und beauftragt: 

1. Foto- und Textbeiträge im Rahmen von Sportveranstaltungen, Wettkämpfen 
und Verbandsereignissen zu erstellen, 

2. diese zur Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung des 
Landesfachverbandes zu nutzen, 

3. insbesondere für: 

a. Verbandswebsite 

b. Verbandsmedien (Print & digital) 

c. Verbands-Social-Media-Kanäle 

d. Presse- und Informationsmaterialien des Verbandes. 

     Die Tätigkeit erfolgt journalistisch-redaktionell im Sinne von Art. 85 DSGVO und  

     §§ 22, 23 KUG. 

 

§ 2 Rechtsgrundlage & Zweck 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (insbesondere Bildnisse von Athleten 
und Athletinnen) erfolgt auf Grundlage von: 

1. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an Öffentlichkeitsarbeit), 

2. Art. 85 DSGVO (journalistische Zwecke), 

3. § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG (Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte). 

Zweck ist ausschließlich die nicht-kommerzielle Öffentlichkeitsarbeit des  

Landesfachverbandes. 
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§ 3 Umfang & Grenzen 

Die Beauftragung umfasst keine: 

1. werbliche Nutzung für Dritte, 

2. kommerzielle Verwertung außerhalb des Verbandes, 

3. private Nutzung ohne Bezug zur Berichterstattung. 

Die berechtigten Interessen der abgebildeten Personen sind zu wahren. Besondere 
Sensibilität gilt bei Minderjährigen. 

 

§ 4 Verantwortlichkeiten 

1. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO bleibt der Landesfachverband. 

2. Die Beauftragte handelt weisungsgebunden im Rahmen der 
Verbandszwecke. 

3. Ein Widerspruch betroffener Personen ist an den Verband weiterzuleiten. 

4. Die Beauftragte verpflichtet sich, nur Bilder zu veröffentlichen, dessen Rechte 
Sie besitzt. Das umfasst vor allem Bilder von externen Fotografen und 
Plattformen, die im Namen des LVSA eingekauft werden. 

§ 5 Dauer 

Der Auftrag gilt bis auf Widerruf oder bis zum Ende der Amts-/Funktionsperiode.  
Presseausweise werden vom Verband ausgestellt und sind bei Beendigung der 
Beauftragung zurückzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

Halle (Saale), 01.01.2026 

Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift Beauftragte      Unterschrift LVSA 
 


